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RS OGH 1994/1/26 13Os155/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.01.1994

Norm

StGB §302 Abs1

Rechtssatz

Die "ordnungsgemäße postalische Behandlung von Sendungen" schlechthin ist kein konkretes, von § 302 StGB

geschütztes Recht (weder des Staates noch des Absenders oder Empfängers). Damit ist nur die Summe der bei der

Beförderung von Postsendungen maßgebenden Postvorschriften angesprochen, denen in dieser allgemeinen

Formulierung kein konkreter Parteienanspruch gegenübersteht.
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